
Bedingungen für  
SEPA-Echtzeitüberweisungen   
(Stand: 1.3.2021)

16
8/

08
/2

4 
– 

H
D

03
22

-0
1

 Seite 1/1

Für die Ausführung von Aufträgen von Kunden im SEPA-Echtzeitüber-
weisungsverfahren gelten die folgenden Bedingungen. Ergänzend gelten 
die Allgemeinen Bedingungen für Zahlungsdienste, soweit im Folgenden 
keine anderweitige Vereinbarung getroffen wird.

1.1 Wesentliche Merkmale
  Der Kunde kann die Bank jederzeit online beauftragen, durch eine 

SEPA-Echtzeitüberweisung einen Geldbetrag in Euro innerhalb des 
einheitlichen Euro-Zahlungsverkehrsraums (Single Euro Payments 
Area, SEPA, siehe Anhang) möglichst innerhalb von Sekunden an den 
Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers zu übermitteln, sofern 
dieser das SEPA-Echtzeitüberweisungsverfahren nutzt. Der Zahlungs-
dienstleister des Zahlungsempfängers ist gegenüber dem Zahlungs-
empfänger verpflichtet, ihm den Zahlungsbetrag möglichst innerhalb 
von Sekunden zur Verfügung zu stellen.

1.2 Betragsgrenze
  Für Aufträge1 besteht eine Betragsgrenze, die auf der folgenden Website 

abgerufen werden kann: 
 https://www.commerzbank.de/portal/de/footer1/agb/agb.html.

1.3 Zugang und Widerruf des Auftrags
  Die Bank unterhält in Änderung des Abschnitts A III. Nummer 1 und 

Nummer 2 der Allgemeinen Bedingungen für Zahlungsdienste den für 
die Ausführung von online erteilten Aufträgen erforderlichen Geschäfts-
betrieb ganztägig an allen Kalendertagen eines Jahres. Mit dem Zeit-
punkt des Zugangs des Auftrags des Kunden bei der Bank beginnt die 
Ausführungsfrist nach Abschnitt D Nummer 1.5 der Allgemeinen Bedin-
gungen für Zahlungsdienste. 

 Der Kunde kann diesen dann nicht mehr widerrufen.

1.4 Ablehnung der Ausführung
  Die Bank wird die Ausführung des Auftrags kurzfristig ablehnen, wenn 

die Ausführungsbedingungen nach Abschnitt D Nummer 1.6 der Allge-
meinen Bedingungen für Zahlungsdienste nicht erfüllt sind oder wenn 
der Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers das Verfahren 
nicht nutzt. Die Bank wird den Kunden darüber online informieren.

1.5 Ausführungsfrist
  Die Bank ist in Änderung des Abschnitts A III. Nummer 3 a. beziehungs-

weise Nummer 3 b. der Allgemeinen Bedingungen für Zahlungsdienste 
verpflichtet sicherzustellen, dass der Geldbetrag möglichst innerhalb 
von Sekunden nach Zugang des Auftrags gemäß Abschnitt A III. 
 Nummer 2 der Allgemeinen Bedingungen für Zahlungsdienste bei 
dem Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers eingeht.

1.6 Information vom Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers
  Sollte der Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers dem  

Zahlungsempfänger den Geldbetrag nicht zur Verfügung stellen,  
informiert die Bank den Kunden kurzfristig.

Anhang: Liste der zu SEPA gehörigen Staaten und Gebiete

Staaten des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR)
Mitgliedstaaten der Europäischen Union: Belgien, Bulgarien, Dänemark, 
Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich (einschließlich Französisch-
Guayana, Guadeloupe, Martinique, Mayotte, Réunion), Griechenland, 
 Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, 
Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, 
Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Zypern.

Weitere Staaten: Island, Liechtenstein, Norwegen.

Sonstige Staaten und Gebiete
Guernsey, Jersey, Isle of Man, Monaco, San Marino, Schweiz, St. Pierre 
und Miquelon, Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland.

1 Der Begriff bezieht sich auf den relevante Zahlungskontendienst „Überweisung“




